
IHRE RECHNUNG EINFACH ERKLÄRT

Ihr Kontakt zu uns 
Hier finden Sie unsere Kontaktdaten sowie die 
Adresse zu unserem Kundencenter in Coburg.

Unsere Bankverbindung 
Bitte verwenden Sie bei Überweisungen das 
angegebene Konto. Auch sind die monatlichen 
Abschläge auf dieses Konto zu
überweisen. Bitte geben Sie bei jeder Über-
weisung Ihre Kundennummer als Verwen-
dungszweck an.

Ihre Kundennummer 
Bitte halten Sie Ihre Kundennummer bei jeder 
Kontaktaufnahme zur SÜC bereit bzw. geben 
diese an. Mit Hilfe Ihrer Kundennummer ist 
es uns möglich Ihr Anliegen dem jeweiligen 
Vorgang zuzuordnen. Jeder Vorgang, vom 
Telefonat bis hin zur Rechnung, ist zwischen 
Ihnen und der SÜC unter Ihrer Kundennum-
mer dokumentiert. Der Schutz Ihrer Daten ist 
selbstverständlich gewährleistet.
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Rechnungsbetrag 
Hier sind Ihre Energiekosten ersichtlich. Eine 
detaillierte Aufschlüsselung hierzu finden Sie 
auf den Folgeseiten. Ihre bereits geleisteten 
Abschläge werden bei der Ermittlung des 
Rechnungsbetrags selbstverständlich in Ab-
zug gebracht. Im Falle von offenen Forde-
rungen werden diese bei der Ermittlung des 
Rechnungsbetrags berücksichtigt. Sollten die 
tatsächlich verbrauchten Energiekosten höher 
liegen als die gezahlten Abschläge, stellen wir 
Ihnen den Mehrverbrauch in Rechnung. Sollten 
Sie im Abrechnungsjahr jedoch zu viel gezahlt 
haben, erhalten Sie von uns eine Gutschrift, die 
wir auf Ihr Bankkonto überweisen.
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Fälligkeit der Rechnung 
Hier können Sie die Fälligkeit Ihres Rechnungs-
betrags entnehmen. Bitte beachten Sie, dass 
im Falle eines SEPA-Lastschriftmandats der 
Rechnungsbetrag automatisch zur jeweiligen 
Fälligkeit von Ihrem angegebenen Konto ab-
gebucht wird. Sollte ein Guthaben vorhanden 
sein, werden wir dieses auf Ihr Konto über-
weisen. Sollte im Falle einer Gutschrift kein 
SEPA-Lastschriftmandat vorliegen, bitten wir 
um Mitteilung einer Bankverbindung. Diese 
können Sie uns gerne einfach und bequem per 
E-Mail mitteilen.
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Künftige Abschlagshöhe &
Fälligkeitstermine 
Auf Basis der verbrauchten Menge und den 
aktuellen Preisen aus Ihrem gewählten Tarif 
berechnen wir individuell Ihre künftigen Ab-
schlagsbeträge für das kommende Abrech-
nungsjahr. Wir stellen Ihnen 11 Abschlagszah-
lungen in gleichbleibender Höhe in Rechnung.
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Ihr Verbrauch 
Hier finden Sie die Nummer des Zählers, über 
dessen Verbrauch abgerechnet wurde sowie 
die jeweiligen Zählerstände. Zusätzlich erhalten 
Sie Informationen über die Art der Ablesung 
der Zählerstände. Auf der Basis Ihres Zähler-
stands wird Ihr individueller Energieverbrauch 
berechnet. Zugleich wird Ihr aktueller Ver-
brauch Ihrem Vorjahresverbrauch gegenüber-
gestellt. Teilen Sie uns gerne gegen Ende des 
Abrechnungszeitraums bequem per E-Mail 
oder über das Kundenportal Ihren aktuellen 
Zählerstand mit. Dies hilft uns Ihre Abrechnung 
so genau wie möglich erstellen zu können.
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Menge und Preise 
Hier finden Sie alles rund ums Thema Strom-
preis. Angegeben ist der Abrechnungszeitraum 
sowie der von Ihnen gewählte Tarif. Aufgelistet 
ist zudem der jeweilige Verbrauch im angege-
benen Zeitraum sowie der jeweils gültige Preis. 
 

Wie werden Ihre Stromkosten berechnet? 
Basis ist der von Ihnen gewählte Tarif samt 
den vereinbarten Preisen. Der Basispreis wird 
mit der von Ihnen verbrauchten Energiemenge 
im Abrechnungszeitraum multipliziert. Hinzu 
kommen gesetzliche Abgaben und Steuern. 
Die Summe ist als Arbeitspreis ausgewiesen. 
Der Grundpreis ist die Grundgebühr für den 
Netzanschluss. Er ist unabhängig von der 
verbrauchten Energiemenge und wird pro Jahr 
berechnet. Arbeitspreis, Grundpreis und Steuer 
ergeben Ihre Stromkosten.
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Auf den folgenden Seiten Ihrer Abrechnung erhalten 

Sie weitere Informationen wie beispielsweise zu

unserem Strommix oder einem Verbrauchsvergleich. 
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Ihre Entlastung durch die staatliche Strompreisbremse  
Die Höhe Ihres Entlastungsbetrags hängt von mehreren Faktoren ab: Ihrer Verbrauchsprognose, der 
Höhe des vertraglich vereinbarten Arbeitspreises sowie Ihres aktuellen Verbrauchs.
 
 Ihre Verbrauchsprognose für das Jahr 2023 wird als Basismenge kWh ausgewiesen.

  Anhand Ihrer Verbrauchsprognose bzw. Basismenge wird Ihr Entlastungskontingent
 berechnet. Dieses beträgt nach gesetzlichen Vorgaben 80 % der Basismenge.
 Ihr Entlastungskontingent kWh gibt demnach vor, für wie viele Kilowattstunden Sie im   
 Jahr 2023 vom Staat entlastet werden können.

  Als Basispreis wird Ihr vertraglich vereinbarter Strompreis ausgewiesen. Der Referenz-
 preis entspricht der staatlichen Deckelung von 40 ct/kWh brutto. Die Differenz von   
 Basispreis und Referenzpreis ergibt den individuellen Differenzpreis.

 Durch Multiplikation Ihres Entlastungskontingents mit Ihrem Differenzpreis wird Ihr
 jährlicher Entlastungsbetrag errechnet. Sollte sich Ihr Abrechnungszeitraum nicht auf
 das gesamte Jahr beziehen, wird Ihr jährlicher Entlastungsbetrag anteilig berechnet.

 Bitte beachten Sie, dass Ihr Entlastungsbetrag monatsanteilig als Vorschuss unter dem
 Vorbehalt der Rückforderung an Sie geleistet wurde. Hintergrund ist, dass Ihre Entlastung
 vom Staat zur Verfügung gestellt wird. Wir haben dabei die Aufgabe, die Entlastung an
 unsere Kunden aufzuteilen. Im Rahmen der Abrechnung sind wir daher zur Prüfung
 verpflichtet, ob Ihr aktueller und somit tatsächlicher Verbrauch mit der Verbrauchsprognose
 übereinstimmt.
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